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Die schriftliche parlamentarische 

Anfrage Nr. 317/ ... 'T-NR/1976 betreffend Nichteinhaltung 

von BerufungE'zusager;., die die Abgeordnet.en Dr. BUSEK, 

Dr ~ ELENK, Dr. EPJ.1A.cORA und Genossen am 22. 1,pril 1976 

an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beant

worten: 

Aus gesetzlichen Gründen können im Verlaufe 

bzw. anläßlich von Berufungen von Hochschullehrern vom 

Bundesministe::-ium für Wissenschaft und Forschung keine 

~Eufungszu"§9-ge.~ gegeben 'Nerden. Seitens des BtmdesministerJurns 

für Wissenschaft und Forschung können demnach auch hin

sichtli,~h der Berufungswünsche nur ye:E':!el.l9u:::.gsz\J.sageq 

mit der Maßgabe der jeweils vom ~ationalrat genehmigten 

Bundesfinanzgesetze und Dienstpostenpläne abgegeben 

werden. Dies wird auch den zu berufenden Kandidaten anläßlich 

der Berufung als Hochschullehrer schriftlich zur Kenntnis 

gebracht. Damit entbehrt auch die in der Anfrage enthal-

tene Behauptung, wonach "Zusagen nicht eingehalten werden 

und "dadurch die Glaubw'Urdigkeit des Ministeriums als 

Verha.ndlungspartner untergraben und qualifizierte Bewerber 

von einer Bewerbung abgeschreckt warden" jeder Grundlage 

und sachlichen Begründung. 

Dem Bundes~inisterium für Wissenschaft und Forschung ist 

auch keine, wie iti der Anfrage behauptete "Drohung" bekannt, 

\'Jonach mehrere Professoren mit de:,'- Annahrr.e eines Rufes 

an eine ausländische Un1.versität drohten". Es ist im all-
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gemeinen auoh keine Drohung, wenn österreichische Hoch

schullehrer Berufungen ins Ausland erhalten, das Gegen~ 

teil fr/äre vielmehr bedenklich; übrigens werden reg'elmäßig 

in Fällen von Berufung~n aus dem Aüsland sogenannte 

Bcrufungsa~wehrverhandlungc~ geführt, die in den aller

meisten Fällen auch erfolgreich sind und das Verbleiben 

in Österreich sichern. 

ist weiters unrichtig, daß "am falschen Platz gespart 

wird" und wichtige Lehr- und Forschungsaufgaben nicht 

erfUllt werden kannen. 

Die Aufwendungen des Bundes für die _ .... -----~---....---~-----
Uni versi tät,~&l7.bur..9'.-ieinschließl.L::h Bauten 1 Universi tät=-~= 

bibliothek und Wissenschaftsförderuna) in den Jahren 1970 1975 
---_.... < ,-----

bet~a<Jen.J-ns~samt mehr als 800 i:lJ.illionen S. 

Im einzelnen werden die Fragen wie folgt 

beant',vortet: 

ad 1 bis 4)" ---"""-- .- . 

Von den für die Universität Salzburg :tn Vormerkung genor:ur,e

nen Berufungswünschen konnten nachstehende Verwendungs

zusagen auf Grund der vom Nationalrat genehmigten Budgets

und Dienstpostenpläne noch nicht erfüllt werden: 

1. Q_~enstpo~~ 

Wissenschaftliche Bedienstete, 
. -----------.------~----

Katholisch-TheclogiscllS Fakultät 1 

Rechtswissenschaftliehe Fakultät 1 

Geisteswissenschaftliche Fakultät 11 

Naturwissenschaftliche Fakultät 15 

Sonstige Bedlenstete 

Für die Theologische und Rechtswissenschaftliehe Fakultät 

'VlUrden keine I/Bez-ufungszusagen" angegeben, für die heiden 

anderen Fakultäten betragen die Berufungwi5nsche 36 1/2 

Dienstposten. r: 
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2. uAußerordentliche Dotationen" 

Sei tens der Rechtsr,vissenschaftlichen Fakultät 1 iegt der

zeit ein Antrag für Llteraturanschaffung in der Höhe 

von 50.000,- S vor • 

. Der gesamt.en (ehemaligen) Philosophischen Fakul'tät 

und nunmehrigen beiden Nachfolgc-?akult~ten der Universität 

Salzburg wurJen seit 1971 einschließlich der Mit~el filr die 

Einrichtung der Fertigteilbauten an außerordentlichen 

Dotatione.n z ugef.·,ie sen : 

1971 15,551.30o,b' S 

1972 11 , 47 9 • (500 , .- S 

1973 14,812.800,- S 

1974 19,421.200;- S 

1975 9,959.600,- '"' u 

1976 (30.4. ) 2,229.300;- S 

73,453.Boo;- S 

Diesem Betrag von über 73 !1illionen Sstehen mit E!1de 

des Jahres 1976 offene Berufungswünsche in der Höhe von 

16,256.000,- S gegenüber; dieser Betrag ist jedoch erst 

zu einem Teil von den Universitätsprofessoren abgerufen 

worden. 

Was die Erfüllung der Berufungswünsche im einzelnen 

betrifft, so wird diese nach Haßgabe der vom Nationalrat 

genehmigten Budgetmittel und Diens'tpostenpläne erfolgen. 

Alle Berufungswünsche waren Grundlage für die Anträge 

zum Bundesvoranschlag bzw. Dienstpostenplan 1976. 
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